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e. (Art. 92 ) Des mesures seront prises pour arriver à une circulation monétaire plus satisfaisante 
par la réduction successive du stock actuel de pièces de 5 francs d ’argent; par conséquent, les Etats, 
dont les frappes dépassent les besoins de leur circulation intérieure, s’engageront à retirer successi
vement une certaine proportion de ces pièces en commençant par celles usées par le frai; les pièces 
retirées sont à convertir en lingots et ne peuvent plus être mises en circulation.

f. (Art. 12) L’administration des monnaies de Paris se chargera de réunir et de classer tous les 
documents administratifs et statistiques ayant rapport à la production et consommation des métaux 
précieux à la circulation monétaire, à la contrefaçon et à l’altération des monnaies; elle les comm u
niquera aux Etats contractants et fera les publications périodiques nécessaires pour éclairer l’opi
nion publique.

g. (Art. 13) Les dispositions actuelles ralatives à l’accession d ’autres Etats à l’union latine seront 
maintenues.

h. (Art. 15) La nouvelle convention sera faite pour un terme de 6 ans, avec prorogation de plein 
droit d ’année en année, tant qu’elle ne sera dénoncée par aucune des parties contractantes une 
année d’avance.

i. Concernant le décret du gouvernement italien du 23 août 1883 par rapport aux encaisses des 
banques d ’émission aussi longtemps que ces banques continuent d ’accepter toutes les pièces d ’or et 
toutes les pièces de 5 francs d ’argent aux conditions de la convention, ce décret est à considérer 
comme une mesure d ’ordre intérieur, dont la discussion n’entre pas dans la compétence de la confé
rence internationale.

k. De plus, les délégués suisses sont autorisés à déclarer qu’afin de participer dans une certaine 
mesure aux charges et responsabilités de la circulation monétaire des Etats de l’union latine, le 
Conseil fédéral à l’intention de proposer aux Chambres fédérales des frappes périodiques de pièces 
de 20 francs en or jusqu’à concurrence d ’environs 3 millions de francs par an.

Dans le cas où d ’autres questions seraient soulevées au sein de la conférence, les délégués suisses 
dem anderont de nouvelles instructions au Conseil fédéral.4

4. Diese Instruktionen wurden in der Folge verschiedentlich ergänzt und korrigiert. Vgl. dazu 
folgende BR-Prot. ;E  1004 1 /142, Nrn. 3441,3461,3475, 3535, 3552 und E 1004 1 /143 , Nrn. 
4625, 4909 und 4952. Vgl. im weiteren auch die Botschaft des Bundesrates an die Bundesver
sammlung vom 4 .12 .1885  (BB1 1885, 4, S. 453—490).
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departements, E. Welti,
an den Bundesrat

B Bern, 18. November 1884

Von dem östr. Gesandten Herrn von Ottenfels ist dem Unterzeichneten am 10. 
d. M. folgende «durchaus vertrauliche» Mitteilung gemacht worden:

Die östr. Gesandtschaft hat von dem Grafen Kälnoky den Auftrag erhalten dem 
Bundespräsidenten zu eröffnen, es beabsichtige die östr. Regierung den zwischen 
unseren Staaten bestehenden Auslieferungsvertrag1 zu künden, da derselbe in ver
schiedenen Beziehungen antiquirt und unvollständig sei; bevor hierüber eine for-

1. AS 1854 -1857 , V, S. 188-197.
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melle Eröffnung an die Schweiz habe erfolgen können, sei von dem Fürsten Bismark 
in einer «vertraulichen Eröffnung» der Gedanke angeregt worden, ob es sich nicht 
empfehlen würde in den künftig abzuschliessenden Auslieferungsverträgen den Für
stenmord oder allgemein Angriffe auf das Leben eines Staatsoberhauptes nicht mehr 
als ein besonderes Verbrechen unter die die Auslieferung begründenden strafbaren 
Handlungen aufzunehmen. Die Auslieferung sollte vielmehr wegen «Mord» über
haupt zuzusichern sein. Wolle man gleichwol wegen politischen Verbrechen einen 
Vorbehalt machen, so müsste gesagt werden, dass Mord oder Mordversuch gerichtet 
gegen wen es sei niemals als ein pol. Verbrechen anzusehen sei; denn ein gemeines 
Verbrechen könne niemals dadurch zum politischen werden, dass seine Motive poli
tische seien; mit der gegenteiligen Deduction würde man dahin gelangen auch Dieb
stahl, Brandstiftung, Falschmünzerei etc. zu polit. [Verbrechen] zu machen; die Poli
tik könne die Triebfeder zu den verschiedensten gemeinen Verbrechen werden 
(irländ. Attentate auf englische Schiffe; Falschmünzerei der Nihilisten; Anarchisten
verbrechen etc.). Ein politisches Verbrechen liege nach der Anschauung des 
Reichskanzlers nur dann vor, wenn der Thatbestand eines gemeinen Verbrechens 
nicht in ihm zur Erscheinung komme (z.B. die socialistischen allgemeinen Ver
schwörungen der Gegenwart). Sobald es bei letzteren zu einem Mordversuche irgend 
welcher Art komme, höre der pol. Character des Verbrechens auf.

Die östr. Regierung schliesst sich diesen Ausführungen des Fürsten Bismark an 
und es erscheint ihr sehr wünschenswerth den Vertrag mit der Schweiz auf diese Pra
xis zu stellen. Es wird für die Schweiz leichter sein eine generelle Formel anzunehmen 
als eine Spezialbestimmung, welche ein gegen das Staatsoberhaupt gerichtetes Ver
brechen aus der Reihe der übrigen heraushebt und eine Ausnahme in betreff des 
ersteren statuirt.

Der östreichische Gesandte hat nun den Auftrag diese Angelegenheit «ganz ver
traulich» bei der Bundesregierung zur Sprache zu bringen. Sollte von Seite der 
Schweiz der Einwand erhoben werden, dass Tödtungen, die man eventuell als 
«Mord» interpretiren würde, in Folge von politischen Ereignissen (bei Bürgerkrie
gen und Empörungen) eintreten könnten wo dann der pol. Character des betreffen
den Delictes immer noch im Vordergrund stehen würde, sollte dieses eingewendet 
werden, so werde man sich gerne zu einer Formel verstehen, welche ein jedes Miss- 
verständniss in dieser Richtung ausschliesst.

Auch die Theorie namentlich die bekannten Oxforder-Beschlüsse2 stimmen mit 
dem Vorschläge des Fürsten Bismark überein und tragen auch der erwähnten eventu
ellen Einwendung Rechnung.

Der Gesandte wiederholt schliesslich nochmals es handle sich «zunächst nur um 
einen ganz vertraulichen Meinungsaustausch» ; jedoch lege die Regierung ein grosses 
Gewicht auf die Annahme ihrer Auffassung; von der Aufnahme dieser Eröffnung 
werde es abhängen in welcher Weise mit Rücksicht auf den Standpunct der Regierun
gen beider Reichshälften vorzugehen sei.

Nach dieser am 10. Nov. stattgehabten und möglichst getreu wiedergegebenen 
Eröffnung des östr. Gesandten, erschien am 15. Nov. der deutsche Gesandte Herr 
von Bülow bei dem Bundespräsidenten und teilte ihm mit, dass er von der Reichsre
gierung beauftragt worden sei dem Bundesrat in «vertraulicher Weise» zu eröffnen,

2 . Vgl. auch Nr. 23 7.
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es habe der Bundeskanzler von den durch den östr. Gesandten gemachten Erörte
rungen und Vorschlägen Kenntniss und unterstütze dieselben in allen Theilen; zu 
weitern selbständigen Anträgen finde er sich aber nicht veranlasst und beschränke 
sich darauf das genaue Einvernehmen der beiden Regierungen zu constatiren.

Der Unterzeichnete beschränkte sich darauf diese Kundgebungen entgegenzu
nehmen und beschränkt sich auf den Antrag, es wolle der Bundesrat davon Kenntniss 
nehmen und zunächst in eine allgemeine Berathung darüber eintreten.3

3. Dieser Bericht wurde am 20 .11 .1884  au f dem Kanzleitisch aufgelegt und am 22 .11 .1884  
dem Justiz-und Polizeidepartement zur Antragsstellung überwiesen. Der daraufhin vom Depar
tement ausgearbeitete Antrag ist abgedruckt unter Nr. 281.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 29. Novem ber 1884  

5550. Diözesanangelegenheiten, Ratifikation der Verträge vom 1. September

Politisches Departement. Mündlich.

Das Präsidium berichtet, dass nunmehr von sämmtlichen bei Abschluss der beiden 
Verträge1 mit dem hl. Stuhl vom 1. September beteiligten Kantonen die Ratifika
tionserklärung nebst der Vollmacht für den Bundesrat, zum Austausch der Ratifika
tionen zu schreiten, eingelangt sei.2 Die Regierung von Luzern habe ausdrüklich 
erklärt, dass ihre Ratifikation des Vertrages eine vorbehaltlose sei, und die Erläute-

1. AS 1883 -1884 , 7, S. 7 9 8 -8 0 2  «ntf 805 -809 .
2. Vgl. das Schreiben von Solothurn, dem Vorort der Diözesanstände, an den Bundesrat vom 
19.11.1884: [...].

I. Die Abgeordneten von Solothurn, Aargau, Thurgau u. Basellandschaft /.../e rk lä ren  /.../  
zu Protokoll, dass sie dem unterm 1. September 1884 abgeschlossenen Übereinkommen zwi
schen den Abgeordneten des Bundesrathes und dem A bgeordneten des Hl. Stuhles über die 
Verwaltung des Bisthums Basel ihre Zustimmung ertheilen und den Bundesrath ermächtigen, 
die Ratifikation auszusprechen, sowie die Auswechslung der Verträge vorzunehmen.

Ferner geben sie die Erklärung ab, dass sie gestützt auf den schon früher dem Bundesrath 
gemachten Vorschlag bereit sind, H errn D r. Fiala, Domprobst in Solothurn, sobald er gewählt 
sein wird, als Bischof von Basel anzuerkennen, ihm den vorgeschriebenen Eid abzunehmen u. 
demselben die Bewilligung zu ertheilen, vom bischöflichen Stuhle der Diözese Basel Besitz zu 
ergreifen und sich kirchlich konsekriren zu lassen.

II. Die Abordnung von Bern erklärt zu Protokoll, dass die dortige Regierung, wenn Herr 
Dompropst Fiala zum Bischof von Basel ernannt sein wird, demselben in Aufrechthaltung ihrer 
unterm 16. Februar d.J. abgegebenen Erklärung die Erlaubniss ertheilen werde, bischöfliche 
Funktionen in ihrem Kanton auszuüben, soweit sie mit dem bernischen Kirchengesetz verträg
lich seien (E 22/1647).
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